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INFORMATION  

zur Masernimpfpflicht 

 

Sehr geehrte Eltern unserer neuen Fünftklässler, 

seit dem 1. März 2020 ist das neue „Gesetz für den Schutz vor Masern und zur Stärkung der Impfprävention“ 
(= Masernschutzgesetz) in Kraft. Das Kultusministerium schreibt dazu: „Masern gehören zu den ansteckends-
ten Infektionskrankheiten (…). Die Erkrankung kann mit schwerwiegenden Komplikationen und Folgeerkran-
kungen einhergehen. Den besten Schutz vor Masern bieten Impfungen. Sie sorgen für eine lebenslange Im-
munität. Nicht geimpft zu sein bedeutet somit nicht nur eine Gefahr für das eigene körperliche Wohlergehen, 
sondern stellt auch ein Risiko für andere Personen dar.“ Alle Informationen finden Sie auf der eigens gestal-
teten Webseite https://www.masernschutz.de/. 

Der Gesetzgeber überträgt mit diesem Gesetz die Überprüfung des Nachweises über den Masernschutz an 
die Schule. Entsprechend muss das ASG ab dem 1. März 2020 für alle neuen Schülerinnen und Schüler bei 
der Anmeldung einen Nachweis über einen ausreichenden Impfschutz verlangen.  

In vielen Fällen wurde der Nachweis bereits von der Grundschule erhoben. Die Dokumentation verbleibt in 
der Schülerakte, so dass der Nachweis in der Regel nur einmal in der Schullaufbahn vorgelegt werden muss. 
Da aufgrund der Corona-Sondersituation aber viele Routineabläufe gestört wurden, bitten wir Sie, uns den 

Impfstatus sicherheitshalber nochmals nachzuweisen; ein digitales Foto (bzw. eine gut lesbare Kopie) 
der entsprechenden Seite des Impfpasses reicht für das Anmeldeverfahren vollkommen aus. (Anlei-
tung unter https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/praevention/impfen/masernschutzgesetz.htm).  

Liegt uns ein der Nachweis nicht vor dem tatsächlichen Unterrichtsbeginn (also vor dem 14. September 2021) 
vor, wären wir gesetzlich verpflichtet, das zuständige Gesundheitsamt zu benachrichtigen. Vielen Dank für 
Ihre Unterstützung! 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

K. Keck, OStDin       Dr. C. Schöffel, StD 
Schulleiterin       Stellvertretender Schulleiter 

 

https://www.masernschutz.de/
https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/praevention/impfen/masernschutzgesetz.htm

